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L e i t s a t z: 

 
Die dem Bund durch § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG eingeräumte Befugnis, Verkehrswege 
für die öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationslinien unentgeltlich zu be-
nutzen, umfasst nicht auch die Berechtigung zur Mitbenutzung der hierzu erstellten 
Anlagen zu sonstigen, nicht unmittelbar der flächendeckenden Versorgung mit öffent-
lichen Telekommunikationsleistungen dienenden Zwecken (hier: Plakatwerbung auf 
Schaltkästen der Deutschen Telekom). 



2 
 

Zum Sachverhalt:   
 
Die Antragstellerin wendet sich gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer 

straßenrechtlichen Verfügung, mit der ihr die Beseitigung von auf Schaltkästen der 

Deutschen Telekom angebrachter Plakatwerbung aufgegeben worden ist.  

 

Nachdem das Verwaltungsgericht die Anordnung der sofortigen Vollziehung als recht-

mäßig angesehen hat, macht Antragstellerin mit ihrer Beschwerde geltend, dass § 41 

LStrG vorliegend nicht anwendbar sei, da sich ihre Nutzungsberechtigung bereits aus 

§ 125 Abs. 1 Satz 1 TKG ergebe. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. 

 
 
Aus den Gründen: 
 

III. Bei der im Rahmen der Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO gebotenen Interes-

senabwägung ist auch unter Berücksichtigung der dargelegten Beschwerdegründe, 

auf die sich die Prüfung des Senats beschränkt (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), mit dem 

Verwaltungsgericht von der Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Beseitigungs-

verfügung auszugehen. 

 

Der mit der Beschwerde allein geltend gemachte Ausschluss der Anwendbarkeit des 

§ 41 LStrG durch die Regelungen des TKG ist nicht gegeben.  

 

Nach § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG ist der Bund – wie bereits nach der gleichlautenden 

Vorgängernorm des § 68 Abs. 1 Satz 1 TKG a. F. – befugt, Verkehrswege für die 

öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationslinien unentgeltlich zu benutzen, 

soweit dadurch nicht der Widmungszweck der Verkehrswege dauernd beschränkt wird 

(Nutzungsberechtigung). Diese Nutzungsberechtigung überträgt der Bund nach § 125 

Abs. 2 Satz 1 TKG durch die Bundesnetzagentur auf Antrag an die Eigentümer oder 

Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder öffentlichen Zwecken dienender 

Kommunikationslinien. 
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In der Rechtsprechung des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts (Be-

schluss vom 24. Oktober 2019 – 4 MB 58/19 –, juris Rn. 14) und des Oberverwaltungs-

gerichts Niedersachsen (Beschluss vom 3. Juli 2019 – 7 ME 27/19 –, juris Rn. 10 ff.) 

wird die durch das TKG eingeräumte Nutzungsberechtigung als Annex zur straßen-

rechtlichen Widmung klassifiziert, durch den der Widmungszweck kraft Gesetzes er-

weitert werde. Neben die Nutzung durch den Fortbewegungsverkehr trete so eine wei-

tere Nutzung für den über Kabel geführten öffentlichen Telekommunikationsverkehr, 

so dass die Nutzungsberechtigung nach dem TKG neben dem straßenrechtlichen Ge-

meingebrauch stehe. Von daher liege es nahe, die Reichweite der Nutzungsberechti-

gung maßgeblich anhand des sie legitimierenden Zwecks zu definieren, ebenso wie 

auch die Reichweite des Gemeingebrauchs anhand des Benutzungszwecks bestimmt 

werde. Von daher könne die Befugnis aus dem TKG, die öffentlichen Verkehrswege 

unentgeltlich zu benutzen, nur so weit reichen, wie sich die Benutzung im Rahmen des 

damit verfolgten öffentlichen Zwecks, der Allgemeinheit Telekommunikationseinrich-

tungen für eine Nutzung durch jedermann zur Verfügung zu stellen, bewege. Das le-

diglich privaten kommerziellen Zwecken dienende Bekleben eines Schaltkastens 

werde von dieser Befugnis nicht umfasst. 

 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Beschlüsse vom 13. Mai 2020  

– 11 A 4111/19 –, juris Rn. 9 ff., und vom 7. Februar 2019 – 11 B 1033/18 –, juris Rn. 

10 ff.) vertritt demgegenüber die Auffassung, dass Schaltkästen im Sinne des  

§ 3 Nr. 26 TKG durch das Anbringen von Werbung weder ihren telekommunikations-

rechtlichen Zweck noch ihre Eigenschaft als Bestandteil einer Telekommunikationsli-

nie verlieren und demgemäß allein dem TKG und nicht dem Straßenrecht unterfallen. 

Einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis für an Schaltkästen angebrachte 

Werbungplakate bedürfe es nur, wenn durch diese der Gemeingebrauch anderer Stra-

ßennutzer nicht nur unerheblich beeinträchtigt werde. 

 

Nach der Überzeugung des Senats sprechen die besseren Gründe für die erstge-

nannte Auffassung.  

 

Dem Wortlaut des § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG ist lediglich die Befugnis zu entnehmen, 

Verkehrswege „für die öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationslinien“ zu 
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benutzen. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter dem Begriff der Telekom-

munikationslinie allein die technische Infrastruktur zur Signalübertragung zu verste-

hen, nicht jedoch eine Nutzung zu sonstigen Zwecken wie etwa Werbung für Leistun-

gen Dritter, die zu dieser technischen Infrastruktur keinerlei Bezug aufweisen. Wird 

mithin der Verkehrsweg für eine derartige Werbung benutzt, so handelt es sich inso-

weit nicht mehr um die Benutzung für eine Telekommunikationslinie im Sinne des § 

125 Abs. 1 Satz 1 TKG (vgl. a. OVG Nds., a. a. O., Rn. 10). 

 

Für diese Auslegung lässt sich auch die Entstehungsgeschichte des § 49 TKG, der 

Vorgängernorm der §§ 125 TKG und 68 TKG a. F. heranziehen. Der Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. zum TKG vom 30. Januar 1996, Seite 

48, führt hierzu Folgendes aus: 

 

„Zu § 49 (Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege)  
 
Zu Absatz 1  
 
In dieser Vorschrift wird auf der Grundlage des Artikel 87f Abs. 1 des Grundge-
setzes dem Bund das unentgeltliche Nutzungsrecht öffentlicher Wege für öf-
fentliche Telekommunikationszwecke zugewiesen. Vor dem Hintergrund einer 
bundesweiten Telekommunikationsinfrastruktur stand dieses Recht der „Tele-
graphenverwaltung" bereits nach § 1 des Telegraphenwegegesetzes zu - in Ab-
weichung zu anderen Bereichen wie z. B. Energie oder Wasser. Das Recht ist 
ein unverzichtbares Mittel für den Bund zur Erfüllung seiner Pflicht, eine flächen-
deckende Versorgung zu gewährleisten.“  

 

Motiv für die Schaffung der gesetzlichen Nutzungsberechtigung war es danach, dem 

Bund ein Nutzungsrecht an öffentlichen Wegen für öffentliche Telekommunikations-

zwecke zuzuweisen, um in Erfüllung seines Auftrags aus Art. 87f Abs. 1 GG  

(„ … gewährleistet der Bund im Bereich … der Telekommunikation flächendeckend 

angemessene und ausreichende Dienstleistungen.“) eine flächendeckende Versor-

gung mit Telekommunikationsleistungen zu gewährleisten. Anhaltspunkte dafür, dass 

hiervon die Absicht umfasst gewesen sein könnte, auch eine Berechtigung zur Mitbe-

nutzung der entsprechenden Anlagen für sonstige, nicht unmittelbar der Erbringung 

öffentlicher Telekommunikationsleistungen dienende Zwecke zu gewähren, sind nicht 

ersichtlich. 
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Auch Sinn und Zweck der Regelung in § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG bzw. dessen Vorgän-

gernormen verlangen keinen allumfassenden Ausschluss straßenrechtlicher Bestim-

mungen allein aufgrund der bloßen Betroffenheit von Telekommunikationslinien durch 

eine straßenrechtliche Maßnahme. Mit der aus § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG folgenden 

gesetzliche Nutzungsberechtigung soll dem Bund ein Instrument an die Hand gegeben 

werden, um seine Verpflichtung zur flächendeckenden Versorgung mit Telekommuni-

kationsleistungen besser und einfacher erfüllen zu können. Dazu ist es nicht erforder-

lich, die Berechtigung zur Mitbenutzung der Verkehrswege zusätzlich auf sonstige, 

nicht unmittelbar der flächendeckenden Versorgung mit öffentlichen Telekommunika-

tionsleistungen dienende Zwecke zu erweitern. Ebenso wenig verlangt es diese 

Zwecksetzung –  wie seitens des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen ver-

treten –, alle unmittelbar von der Regelung erfassten Einrichtungen der technischen 

Infrastruktur unter Ausschluss des Straßenrechts im Wege einer vom konkreten Zweck 

ihrer Nutzung losgelösten, rein sachenbezogenen Betrachtung dem alleinigen Regime 

des TKG zu unterstellen. Der Zielsetzung des § 125 Abs. 1 Satz 1 TKG ist vielmehr 

bereits dann vollumfänglich Genüge getan, wenn die benötigten Leitungssysteme und 

die zu deren Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen wie etwa Schaltkästen unter 

Inanspruchnahme der Verkehrsfläche errichtet und sodann dort betrieben werden kön-

nen (vgl. a. OVG Nds., a. a. O. Rn. 12 f., und OVG SH, a. a. O. Rn. 14). 

 

Nach alledem war die Antragsgegnerin vorliegend nicht gehindert, ihre Beseitigungs-

verfügung auf § 41 Abs. 8 Satz 1 LStrG zu stützen. 
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